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Projektbeirat PARKSTADT Mülheim - Ergebnisprotokoll zur 8. Sitzung 

 

Termin:  05.02.2024, 17:03 – 20:17 Uhr 

Ort:   Parkstadt Mülheim, Casino 

Protokoll:  J. Peters, ulrich hartung gmbh  

Teilnehmer:  

Gesa Delija Moderatorin Amt für Stadtplanung und 
Wirtschaftsförderung 

Felix Blasch Beigeordneter Dezernat VI Umwelt, Klima, 
Bauen, Stadtplanung & Wirtschaftsförde-
rung 

Yvonne Brach Dezernatsreferentin, Referat VI 
Alexander Behringer Amtsleiter Amt für Stadtplanung und Wirt-

schaftsförderung  
Silke Herbermann Projektleitung Parkstadt Mülheim/Bebau-

ungsplan, Amt für Stadtplanung und Wirt-
schaftsförderung 

Brigitte Erd Vorsitzende des Umwelt- und des Finanz-
ausschuss (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Elke Oesterwind Bezirksbürgermeisterin (CDU) 

Susanne Dodd SPD Ortsverein Broich 
Peter Beitz Fraktionsvorsitzender (FDP)  
Rolf Bellenbaum Broicher Interessengemeinschaft e.V. 
Ralf Harsveldt Bund Deutscher Architekten Mülheim an 

der Ruhr 
Ingo Clemens Kreis Mülheimer Architekten 
Clemens Uhl SORAVIA 
Holger Dietrich SORAVIA 
Jenniver Peters Planungsbüro ulrich hartung gmbh 
Lukas Brotzge StudioVlayStreeruwitz ZT GmbH 
Lea Andreae Henning Larsen GmbH 
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Lfd. 
Nr. 

Thema 

01 Organisatorisches  

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

Genehmigung der Protokolle vom 6. Projektbeirat (19.09.2023) und 7. Projektbeirat 
(30.10.2023). 

- Die Anmerkungen wurden in die Protokolle aufgenommen und diese werden ge-
nehmigt und verabschiedet. 

02 Vorstellung der Änderungen im städtebaulichen Entwurf 

Die Anpassungen des städtebaulichen Entwurfes im Vergleich zum letzten Projektbeirat 
werden von Frau Peters (uh) kurz vorgestellt. 

Als Reaktion auf die durchgeführten Gutachten und zur besseren Durchlüftung, wurden 
Zwischenräume eines Baukörpers vergrößert, um größere Durchgänge zwischen Gebäu-
den zu schaffen.  

Jokerfeld: 

- Auflösung des Sockels und angepasste Verteilung der Hochpunkte 
- Auch ohne Sockel ist die Unterbringung von Einzelhandel (bis max. 799 m² Ver-

kaufsfläche) in dem Bereich möglich  
- Orientierung der Hochpunkte zum Inneren der Parkstadt (zum See) 

Fläche Netto / KIK: 

- Grundsätzlich soll der Bestand hier zunächst gesichert werden 
- Der Entwurf zeigt eine perspektivische Entwicklungsoption auf 

Geänderter Baukörper Kita: 

- Da die ursprüngliche Form als Bogensegment wenig Flexibilität in der Grundriss-
gestaltung ermöglicht, wurde das Baufenster in eine konventionellere Form über-
führt 

- Dies schließt eine Ausführung in Form eines Bogensegments nicht aus, beschränkt 
den Entwurf aber nicht auf eine solche 

- Die Bestandsbäume werden weiterhin erhalten 

Badehaus: 

- Das Badehaus ist in seiner Ausdehnung größer geworden, da für einen funktionie-
renden Betrieb eine gewisse Mindestgröße erforderlich ist 

- Herr Dietrich von der SORAVIA erläutert die zukünftige Funktion des Badehauses 
als Spa. Grundsätzlich soll dieses privatwirtschaftlich geführt und für jeden zu-
gänglich sein. Das Schwimmen im See ist weiterhin nicht vorgesehen. 
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Frau Peters (uh) stellt kurz den Bebauungsplanentwurf im Vergleich zum Aufstellungsbe-
schluss hinsichtlich der Nutzungsart vor.  

- Es wird nicht mehr für das gesamte Plangebiet ein MU (urbanes Gebiet) vorgese-
hen 

- Eine Festsetzung als MU erfolgt nur noch in den Randbereichen, die Innenbereiche 
des Plangebietes werden entsprechend ihrer Nutzung als WA (allgemeines Wohn-
gebiet) festgesetzt. 

- Auch innerhalb der MU-Gebiete beschränkt sich die gemischte Nutzung in erster 
Linie auf die Sockelbereiche, die oberen Etagen dienen auch hier vorrangig dem 
Wohnen. 

- Durchschnittlich orientieren sich die Festsetzungen der GRZ im gesamten Gebiet 
(inkl. der MU-Bereiche) im Mittel an dem Orientierungswert für ein WA. 

Diskussion: 

Es wird Intransparenz in der Kommunikation, insbesondere auch zum Thema Baumasse 
und städtebauliche Kennziffern bemängelt. 

Herr Behringer widerspricht dem ausdrücklich. 

- Das Bestandsgebäude wurde nicht in der BGF berücksichtigt, da es nicht Teil des 
Geltungsbereiches ist. 

- Ein politischer Beschluss deckelt die BGF im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
auf 89.000 m², dem wird auch weiterhin nachgekommen. 

- Mit der neuen städtebaulichen Konzeption im Jokerfeld wurden die Baumassen 
zwar neu verteilt, in der maximal geforderten BGF aber beibehalten. 

Die Schaffung von planerischer Flexibilität für das Gebäude der Kita bedeutet nicht, dass 
die Kita nicht errichtet werden soll. Die Flexibilität bezieht sich einzig auf den Gebäude-
körper. 

- Herr Dietrich erläutert, dass die Form als Bogensegment der Kita aktuell wirt-
schaftlich nicht abbildbar ist 

- Herr Clemens widerspricht dem. Auch eine Form als Bogensegment ermöglicht 
Flexibilität. 

Es wird bemängelt, dass der Bebauungsplanentwurf vorab nicht zur Verfügung gestellt 
wurde und diesem daher so nicht ungeprüft zugestimmt werden kann. 

Herr Behringer weist darauf hin, dass es sich beim Projektbeirat nicht um ein Beschluss-
gremium handelt. Es wurde außerdem lediglich ein Bearbeitungsstand gezeigt, der auch 
der Stadt erst seit kurzem vorliegt. Ziel sei es, die Unterschiede zum Zielplan des Aufstel-
lungsbeschlusses zu zeigen.  

03  Gestaltungshandbuch (Entwurf) 

Herr Brotzge (StudioVlayStreeruwitz ZT GmbH) stellt den Entwurf des Gestaltungshand-
buches vor.  

Es handelt sich daher um einen Zwischenstand eines sich weiterhin in der Bearbeitung 
befindlichen Dokuments, welches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht wer-
den kann. 
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Wesentliche Inhalte/Aussagen können dem Inhaltsverzeichnis des Entwurfs entnommen 
werden (s. Anlag 1) 

Zwischenfrage: 

Warum wird die Kita als 2-3 geschossig dargestellt? 

- Hierbei handelt es sich um einen redaktionellen Fehler in der Präsentation. Die 
Kita wird max. 2-geschossig ausgeführt, dies wird so auch im Bebauungsplan fest-
gesetzt. 

Rückfragen / Anmerkungen nach dem Vortrag: 

1. Wieviel Dachbegrünung ist vorgesehen? 
- 70% der Dachflächen werden extensiv in Kombination mit PV-Anlagen begrünt. 

Der Bebauungsplan wird hierzu auch eine entsprechende Festsetzung treffen. 

2. Fassadenbegrünung? 
- Ist in Teilen, z.B. für das Parkhaus, vorgesehen 

3. Was ist mit der Begrifflichkeit „Fehlen von urbaner Energie“ gemeint? 
- Der Begriff „urbane Energie“ zielt auf den Gebietscharakter ab (gemischtes Stadt-

quartier mit unterschiedlichen Nutzungsarten)   
- Um das Fehlen von urbaner Energie zu kompensieren, sollen die Erdgeschosszo-

nen belebt werden. 

4. Die Gestaltungsvorschläge zu den Fassaden sind enttäuschend. 
- Hierbei handelt es sich nicht um einen Gestaltungsvorschlag für die Fassaden, son-

dern um eine Gestaltungsrichtung, was Materialität und Farben angeht. 
- Besonders mit Blick auf das Qualifizierungsverfahren für das Jokerfeld, sollen hier 

möglichst nicht zu restriktive Vorgaben, was die Fassadengestaltung angeht, ge-
macht werden. 

- Der Entwurf des Gestaltungshandbuches ist als Zwischenstand eines in Bearbei-
tung befindlichen Dokumentes zu verstehen. 

- Was die Fassadengestaltung und die Definition baulicher Qualitäten angeht, muss 
insgesamt noch nachgearbeitet werden. 

5. Die Freiraumgestaltung und das Ziel der nachhaltigen Entwicklung im Gestaltungs-
handbuch werden positiv aufgenommen. 

6. Wie wird die Verbindlichkeit der Umsetzung gewährleistet? 
- Das Gestaltungshandbuch wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Mülheim 

erarbeitet (u.a. unter Einbeziehung des Gestaltungsbeirates) und anschließend 
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages. 

- Die Satzung des Bebauungsplanes wird erst beschlossen, wenn der städtebauliche 
Vertrag von allen Vertragsparteien unterzeichnet wurde. 

7. Wie wird die Qualität mit Blick auf zukünftige Eigentümer und Nutzer geregelt? 
- Das Gestaltungshandbuch hat die Funktion, die Qualität auch nach Eigentümer-

wechsel zu gewährleisten. Die Anwendung des Gestaltungshandbuches wird bei 
eventuellen Eigentümerwechseln über privatrechtliche Verträge geregelt. Eine 
Weitergabeverpflichtung erfolgt über den städtebaulichen Vertrag zum Bebau-
ungsplan.    
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- Darüber hinaus wird es eine Gesamtverwaltung für das Quartier geben, die Ver-
pflichtung hierzu wird über privatrechtliche Verträge an spätere Eigentümer wei-
tergegeben. 

04 Entwässerung und See 

Frau Andreae (Henning und Larsen GmbH) stellt das Entwässerungs- und Seekonzept 
vor. (s. Anlage 2) 

Rückfragen und Anmerkungen zum Vortrag: 

1. Wie wird das Bestandsgebäude entwässert? 
- Das Bestandsgebäude wird entwässert wie bisher auch, im Mischsystem. Aller-

dings bietet eine Zisterne in der Seetreppe die Möglichkeit ggf. auch Nieder-
schlagswasser des Bestandsgebäudes aufzunehmen. 

2. Wie wird mit dem Bestandskanal im Bereich des Sees umgegangen? 
- Der Kanal wird künftig unter dem See durchgeführt. Dies ist mit der Eigentümerin 

des Kanals (Medl) abgestimmt.  

3. Die Speisung des Sees erfolgt vornehmlich durch die mittleren Bereiche des Pan-
gebietes (ca. 3,7 ha), ist es möglich auch die übrigen Flächen mit einzuspeisen? 

- Theoretisch ist das möglich, allerdings liegen die anderen Bereiche topographisch 
tiefer, was einen höheren technischen Aufwand erforderlich machen würde.  

4. Gibt es schon einen Höhenplan des Geländes? 
- Es wurde die grobe Höhenplanung des Freiraumentwurfes übernommen. 

5. Haben die Bestandskanäle die Kapazitäten? Bereits heute kommt es stellenweise 
zu Überschwemmungen. 

- Künftig wird weniger Wasser in die Kanäle eingeleitet als heute, was die Situation 
insgesamt verbessert.  

6. Welche Tiere sind durch den See zu erwarten? 
- Es ist möglich, dass sich Fische ansiedeln. 
- Auch Graugänse können vorkommen. 
- Ziel ist jedoch eine wassersensible Stadtentwicklung und die geht mit offenen 

Wasserflächen einher. 

05 Sammlung von Fragen zum Verkehr und allgemein 

Anmerkung: 

Zu den Themen Lärm und zusätzliche Zählpunkte wurde nachgearbeitet. 

- Das Thema Verkehr sollte nochmal vorgestellt werden 

Anbindung an den ÖPNV: 

- Die Straßenbahn wird, ausgehend von der Wissoll-/Liebigstraße, nicht mehr Rich-
tung Süden ins Quartier geführt 

- Die Straßenbahnanbindung ist losgelöst vom Bebauungsplan zu regeln. Der Be-
bauungsplan eröffnet aber die räumliche Möglichkeit die Bahn später anzubinden. 
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Ruhender Verkehr: 

- Sowohl für die Bewohner als auch für die Besucher sind Stellplätze rechnerisch 
nachgewiesen. 

- Garagen werden zumindest in Teilen auch für Besucher zugänglich sein.  
- Es wird eine Parkraumbewirtschaftung geben. 
- Es wird nachgewiesen, dass alle bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze 

im Gebiet untergebracht werden können. 

Jokerfeld: 

- Hier ist nach wie vor eine 2-geschossige TG vorgesehen. 

Bürgerinformationsveranstaltung: 

- Es gibt noch keinen konkreten Ersatztermin, soll aber vor Ostern erfolgen. Eine 
Terminierung wird vorgenommen, wenn das Schallgutachten final abgestimmt 
vorliegt. 

Zeitschiene Bebauungsplanverfahren / Offenlage: 

- Die Offenlage soll nach aktuellem Stand in der Sitzungsfolge vor der Sommerpause 
beschlossen werden. 

Veröffentlichung der Gutachten: 

- Die Gutachten werden im Rahmen der Offenlage (nach Offenlagebeschluss) zu-
sammen mit dem Bebauungsplan öffentlich zugänglich gemacht. 

Wurden bereits §34 Bauanträge eingereicht? 

- Mit Ausnahme der Umnutzung des Kesselhauses bisher nicht. 

Kann der gezeigte Bebauungsplanentwurf im Nachgang zur Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt werden? 

- Da es sich um einen in Bearbeitung befindlichen Entwurf handelt, wird er den Teil-
nehmern nicht zur Verfügung gestellt.  

- Die darin dargestellten Informationen zu den Festsetzungen von MU und WA dür-
fen kommuniziert werden. 

Protokoll: 

Pressemitteilung und Protokoll gehörten zusammen, daher wird darum gebeten das 
Protokoll zeitlich näher an den Projektbeirat zu koppeln. In diesem Zusammenhang 
sollte die Pressemitteilung mit einem Link zum Protokoll versehen werden. 

- Das ist nur möglich, wenn alle Anwesenden das Protokoll möglichst zeitnah prüfen 
und freigeben. Dies ist aufgrund der hohen Zahl der Beteiligten als problematisch 
einzustufen. Der Fakt, dass die Protokolle der letzten beiden Veranstaltungen erst 
in dieser Veranstaltung final freigegeben werden konnten, unterstützt die Ein-
schätzung.  
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Transparenz: 

Es wird generell zu mehr Transparenz geraten. Beispielsweise sollte die Planungsverein-
barung oder zumindest die Inhalte veröffentlicht werden. 

- Die Planungsvereinbarung beinhaltet nur die Verpflichtung, dass SORAVIA sämtli-
che Kosten für Gutachten sowie einer Verwaltungspauschale zu tragen hat. Die 
Rechte an den Gutachten werden der Stadt übertragen. 

- Von Seiten Stadt und SORAVIA spricht nichts dagegen, die Planungsvereinbarung 
zu veröffentlichen.  

- Das Projekt ermöglicht bereits ein Übermaß an Transparenz. Der Projektbeirat bie-
tet die Möglichkeit zur Information. 

Im Vorfeld zur Sitzung des Projektbeirates wurden schriftlich inhaltliche Rückfragen zu 
den verschiedenen Tagesordnungspunkten vorgebracht. In Abstimmung mit allen Teil-
nehmenden werden diese Fragen in das Protokoll aufgenommen und beantwortet. (s. 
Anlage 3)   

06 Terminierung und Themen Projektbeirat Nr. 9 

Der nächste Projektbeirat (Nr.9) wird für den 22.04.2024 terminiert. 

Thema wird der aktuelle Stand der Offenlageunterlagen sein. 

 

Anlage 1: Inhaltsverzeichnis Entwurf  

Anlage 2: Präsentation zum See-/Entwässerungskonzept 

Anlage 3: Beantwortung der im Vorfeld eingereichten Rückfragen zum Gestaltungshandbuch  
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EZG Speldorfer Bach (ca.2,5 km²) 
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empfohlenes Zisternenvolumen 200m³  zur Nachspeisung

Deckungsgrad mittl. Jahr: 80% 

Deckungsgrad trockenes Jahr: 70%Basis Tagesdaten, Essen-Bredeney
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Beantwortung der im Vorfeld eingegangene Fragen:  

1. Bei den Fassaden ist das Thema Fassadenbegrünung bisher nicht dabei, das würde ich anregen 
noch mit aufzunehmen, da es neben dem funktionalen Aspekte auch als Gestaltungselement sehr 
gut in die Parkstadt passen würde. 
Fassadenbegrünung wird mit Text und Beispielbildern im Gestaltungshandbuch erwähnt sein. 

 
 
2. Das Thema Baumaterialien ist zwar nicht gezwungenermaßen Teil einer Gestaltungssatzung aber 

gerade wenn es um den Nachhaltigkeitsaspekt geht, der im Handbuch immer mal auftaucht, 
würde ein Absatz über nachhaltige Baustoffe sicher ganz gut passen 
Auch dieser Punkt wird entsprechende Erwähnung finden. 

 
 
3. Bezogen auf das was als Masterplan betitelt ist: Was wird aus dem Bestandsgebäude an der 

Ulmenallee und damit verbunden dem Kastanienhof? (Dieser Stall oder was genau das mal war) – 
da war ja ursprünglich der Erhalt des Bestands geplant und jetzt sind da Reihenhäuser 
eingezeichnet 
Das Eckhaus Ulmenallee 2 und die Polizeistation zusammen mit dem Pförtnerhäuschen bleiben 
bestehen. Die Kutscherhalle ist weder baulich, noch denkmalpflegerisch wertvoll, und wird 
einer Wohnbebauung Platz machen. 

 
 
4. Was genau passiert in dem Badehaus? Ist das ein wortwörtliches Badehaus oder nur ein 

städtebaulicher Name? 
Das Badehaus wird ein für jeden zugänglicher gewerblich betriebener Wellnessbetrieb, mit 
Saunen, Dampfbad, Ruhezone, kleinerer Gastro, sowie einem Außenpool mit Terrasse. 

 
 
5. Die Kita scheint jetzt doch eckig zu sein, nachdem ja relativ große Erwartungen mit dem Rundbau 

geweckt worden sind. Wie kommt das zustande? 
Die ursprüngliche halbrunde Form ermöglicht wenig Flexibilität in der Grundrissgestaltung, 
daher wurde das Baufenster in eine konventionellere Form gebracht. Dies schließt aber eine 
halbrunde Ausführung nicht aus, beschränkt den Entwurf aber nicht auf eine solche. 
Die Bestandsbäume werden weiterhin erhalten. 

 
 
6. Wie sieht es aus mit der Zugänglichkeit der „Komplementärnutzung Wohnen“? Gerade 

ehrenamtliches Engagement ist ja idR nicht so gut ausfinanziert, dass die sich Mieten eher nicht 
leisten können. 
In der neuen Parkstadt sind Örtlichkeiten für ein Quartierszentrum eingeplant, die in der Regel 
auch von ehrenamtlichen Institutionen genutzt werden können. 

 
 
7. Bezugnehmend auf die Leitprinzipien Freiraum und konkret das Thema Flächenver/entsiegelung. 

Gibt es eine aktuelle Versiegelungsbilanz. Bestandsteil des Beschlusses im Sommer war ja, dass 
Netto-Null versiegelt werden muss. 
Die Projektenwicklung der Parkstadt trägt dem politischen Willen der Stadt Rechnung, und wird 
wie vereinbart eine Netto-Null Bilanz ausweisen. 

 

Anlage 3 
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